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SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON SCHWYZ AN AMMANN[BZW.

STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG

AH 14/52 ; 27/80

"Wir haben auss Eüwerem . . . Jnn favor dess Eüweren angehörigen Michael M ü e s-

l i n an unss abgelassenen schreiben ersehen mögen , dass Jhr umb bewussten



66/178

verlauffs willen (die übersehung des Forsts [=Jagdfrevel bei Sehindellegi]
unnd mitgeloffener reden betreffende ) Zue milt - unnd also bericht worden,
samb wa7i wir der Zuesamenhabendei'LEydtgnössischen Rechten, und bissanhero ge¬
liebter Form und Reguli unss Vergessen, unnd darwider wass vorzuenemmen gesta¬
te t heten . So Unns billich anlass geben sollen , Eüch hierüber gebürendt ant¬
wortlich Zueentsprechen; Sagen also Eüch . . . wir hiermit , dass Zwar nit ohn,
dan dass gesagtem . . . Michael Müessli ein Tuoch ballen Zue Jmisee [=Immensee]
angehalten worden, dess Ursach ist , Weilen Er nebent anderen den Eüweren . . .
uff winser Jurisdiction nit allein Zue Jagen sich underfangen, Sonderen noch
darüber mit solchen treüwortten (Lauth ohnparteyscher Kundtschafft ausag)
aussgebrochen , die gwüsslich nit Zue erdulden seint ; Wie dann Eüch . . . wir
Selbsten Zue ermessen gebendt ; dessentwegen den überseheren , uff die an Sye
gevolgte Citation , Vor dem Richter , allwo solche Action verloffen , sich Zue
stehlen , gebühren wollen . Gestalten diss der Rechte geüebte Eydtgnössische
modus, auch Jede oberkheit (Lauth Zue samenhabenden Püntten ) schuldig ist , die
seinigen dahin Zue vermögen; Wie dan mit Villen Acten, dass unnserseits sol¬
ches beschehen Zue erwisen , So wir der Zeit geschwigenn. Allein Eüch . . . Für
ein Prob vorstehlen wölleyi, dass vor etwass verwichene>i Jahre7i eben derme,
der anietzo dass gegenrecht süecht , Namblichen Unnserem Lieben Mitrath , [alt]
Landtvögten [in den Höfen] Georg Fassbinden  begegnet , dass Er umb
einer gantz geringen Sach willen , vor Eüwer Grichtsstaab Citiert . Unnd vonn
Uns (ohngeacht Er Zum rechten nit angelobt ) dahin angehalten unnd gewissen
worden, dass Er sich vohr Eüch stehlen müessen. Da doch, wann man grundtlich
nachschlagen wolte , dass solcher Act uff dem Unnsseren verloffen , Zuefinden
were; Zue deme ist am tag , das bey Eüch . . . die unnsseren umb geringer Jmpor-
tanz willen , mit Arresten belegt worden, darumben vorgesagt . . . Georg Fass-
bindt befüegt Zue sein erachtet , uff solchen Arrest Zuegehn. Wüssen also nit,
wie Jhr . . . anlass nemmen oder haben khönden, darab sich Zuebefrömbden. Si-
tenmahlen nichts anders , dan wass hiervor gegen Unnss verüebt worden, gesuecht
imnd begert wirt.
Dass aber Jhr Zuesehen haben, wie begierig wir seyen, die Zwüschendt Eüch und
Unnss bissanhero Lobl. gestandenne Freündt -Eydtgnössische Vertrauwliche Cor¬
respondes Zueerhalten , Unnd im wenigsten Underbrechen Zuelassen gemeint, ha¬
ben wir Zue respect vermelten Eüwers Schreibens gesagtem Müesslin seine Wah-
renn Volgen Lassen wollen, daferen Er sich erklerdt hete , dass Er Eydtgnös-
sicher regul unnd Uebung gemess, uff begerende Zeit unnd gelegenheit darob
ann gehörendem Ohrt sich stehlen wolte.
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Da aber Er Müesslin solches Zuethuen bedenckhens gemacht , hat man der Zeit

anderst nit thuen khönden , dann die Sach ann seinem Ohrt dermahlen bruchen

Zue lassen.

Jnnmitelst aber Ersuechen Eüch . . . wir freündt - Eydtgnössisch , gesagten gegen¬

einanderen bisanhero geüebten Eydtgnössischen Rechteri den gang Zuelassen , unnd

Zueglaüben , das wir Zuehanthabung unnser angehör , und befuegsamme nit weniger

thuen khönden , auch Zue disserem billichen empfinden lengsten ursach gehabt

heten , weilen Ein laytge Zeit die Eüweren Jnn Unnser Jagbarkeit und Fischent-

zen eben , gar ohne scheüchen sich sehen lassen.

Jst Eüch . . . wir in antwort Zueüberschriben ein noturfft sein eracht , darbey

Eüch wollen Versicheret haben , dass denselben alle Angeneme . . . dienst Zueer-

wisen , wir ohngesparten willens seyen . "

"Tnl^ t an diz dm undt Lantvogt ¥ai>i,bfndzn veAAaAAzAtfzAtm wahn.  Zu
Jmtaee vzntzAzn Jm Rath den 4. Jung 1650. "

Original , mit Siegel . Dorsualnotiz von Stabführer B e a t II . Zurlauben.
AH 66 , 354 und 360
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